
Alexander Popov 
Rheinhausener Str.9 
47239 Duisburg 
Mitgliedsnummer 10586581 
 
An den AfD Kreisverband Duisburg 
AfD Kreis Duisburg 
Postfach 14 12 42 
47202 Duisburg 

Der Kreisverbandsparteitag möge folgenden Satzungs-Änderungs-Antrag 
beschließen: Die Satzung des Kreisverbandes Duisburg ist hier zu finden: 

https://cdn.afd.tools/sites/105/2017/02/17123538/Satzung_Kreisverband_Duisbur

g.pdf 

Verteilung der Protokolle §5(12) 

Dort steht: 

(12) Der Kreisverbandsparteitag und die Beschlüsse werden 
durch eine vom Kreisverbandsparteitag bevollmächtigte Person beurkundet. Diese 
Dokumentation ist dem Landes- und dem Bezirksverband innerhalb von acht Wochen 
schriftlich oder per E-Mail zuzustellen. 

Der §5(12) soll folgenden Zusatz/Ergänzung erhalten: 

(12) Der Kreisverbandsparteitag und die Beschlüsse werden 
durch eine vom Kreisverbandsparteitag bevollmächtigte Person beurkundet. Diese 

Dokumentation ist dem Landes- und dem Bezirksverband und Mitgliedern innerhalb von 

acht Wochen schriftlich oder per E-Mail zustellen. Der Vorstand, bzw. der 

Protokollführer  ist verpflichtet, das vom Protokollanten erstellte Protokoll  oder 

vorläufige Protokoll den Mitgliedern zustellen. Falls die Versendung an die Mitglieder 

nicht erfolgt, kann der Vorstand von jedem beliebigen Mitglied abgemahnt werden. 

Die Kreisverbandssatzung ist insgesamt auf diesen Beschluss des Kreissparteitages zu 

überarbeiten und anzupassen. 

 
Begründung:  
 
Dieser Antrag ist ein selbstloser Antrag, er dient nur dazu die Basis besser und 
zeitnaher zu informieren. 
 
Wir wollen damit die direkte Basis-Demokratie innerhalb der AfD stärken und den 
Vertretern/Befürwortern der Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild eine Stimme 
geben. 
Dadurch kann die Basis ihre Entscheidungen zeitnah treffen. 
 
 

 

 



 

E-Mail •  AfD-Bundesgeschaeftsstelle <bgs@alternativefuer.de>   von 25 jan 2018 

gemäß § 11 (22) unserer Bundessatzung: 
 
"Der Bundesparteitag und seine Beschlüsse werden durch eine vom Bundesparteitag 

gewählte Person protokolliert. Dieses Protokoll ist den Mitgliedern innerhalb von acht 

Wochen zugänglich zu machen." 
 
Bundeskonvent  Änderung 2018 !!! https://www.afd.de/wp-
content/uploads/sites/111/2018/01/2018_01_25_GO-Konvent_gem.-Beschluss-
20.01.2018.pdf   

(2)Das Protokoll ist binnen zwei Wochen schriftlich niederzulegen und den Teilnehmern 
sowie dem Adressatenkreis gemäß §1(3) zur Kenntnis zu geben. 
 
§7 (3) Auf Grundlage des Protokolls wird zugleich eine Kurzfassung erstellt, die von den  
Konventsmitgliedern an interessierte Parteimitglieder weitergegeben oder von  
Parteigliederungen veröffentlicht werden kann. Sie enthält die beschlossene Tagesordnung  
und die gefaßten Beschlüsse, soweit diese nicht von der Versammlung als konventsintern  
eingestuft worden sind. Die Kurzfassung ist von den Vorsitzenden freizugeben. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Alexander Popov a.popov@ymail.com AfD Mitglied seit 01.04.2014,Mobil:01773077660 

Duisburg , den 20.02.2018 
________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

P.S.: Sollte jemand Verbesserungsvorschläge dazu haben oder andere Anträge stellen, 
kann er sich gern per E-Mail oder Handy an Alexander Popov wenden. 
 
Mehr dazu „http://talk4.de/antraege/“ 
 


